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Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 06.09.2013 

 Vorlage Nr. 13/0382 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeister Roland Entscheidung 02.10.2013 9 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 gem. § 80 Abs. 2 GO NRW 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 
Nach § 80 Abs. 2 S. 1 GO NRW leitet der Bürgermeister den vom Stadtkämmerer aufge-
stellten und von ihm bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen 
dem Rat zu. 
 
Der Entwurf 2014 der Haushaltssatzung mit dem Planentwurf wird hiermit vorgelegt. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO i. V. m. § 76 Abs. 1 GO NRW und § 6 Abs. 4 Stärkungspaktge-
setz erforderliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 ist Bestand-
teil der Planunterlagen. 
 
Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes waren Anpassungen er-
forderlich, u.a. weil einige Maßnahmen nach weiterer Prüfung als nicht umsetzbar einzu-
stufen sind (z. B: Kulturförderabgabe, Rechtsberatung, Selbstbehalte Versicherungsschä-
den). 
 
Hier erfolgt eine Teil-Kompensation u.a. durch Parkgebühren, Vergnügungssteuer und 
Beitreibungsgebühren. 
 
Aus der Besprechung der bisherigen Umsetzungsberichte zum Haushaltscontrolling ist 
erkennbar, dass die Bezirksregierung diese Entwicklung genau beobachtet. 
Grundsätzlich wird eine Kompensation für alle ausfallenden Maßnahmen gefordert. 
Es bleibt abzuwarten, ob die o.a. Teilkompensation als ausreichend betrachtet wird. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 und ihrer Anlagen wird zur Vorbereitung der Bera-
tung und Beschlussfassung des Rates an die Fachausschüsse und den Haupt- und Fi-
nanzausschuss weitergeleitet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 (Ulrich Roland) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

� _________________-Ausschusses 

� Rates 

� Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


